
 

Auszug aus dem substanziellen Protokoll 
123. Ratssitzung vom 11. Dezember 2020 

 
 
 
3341. 2020/371 

Weisung vom 02.09.2020: 
Kultur, Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft SIK-ISEA, Beiträge  
2021–2024 

  
Antrag des Stadtrats 
 
1. Dem SIK-ISEA wird für die Jahre 2021–2024 ein wiederkehrender Betriebsbeitrag 

von Fr. 231 000.– pro Jahr bewilligt. 

2. Der Beitrag wird jährlich der Teuerung angepasst. Massgebend ist der Zürcher In-
dex der Konsumentenpreise (als Basis gilt der höhere der beiden Werte von Dezem-
ber 2010 und Dezember 2020). Eine negative Jahresteuerung führt nicht zu einer 
Beitragsreduktion, wird aber in den Folgejahren mit positiven Indexwerten verrech-
net. Weist die letzte städtische Jahresrechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, kann der 
Stadtrat ganz oder teilweise auf die Anpassung verzichten. 

3. Weist die Stadt in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen 
Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um ein Prozent. Weist die Stadt da-
nach in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention im Folgejahr 
um zwei Prozent. Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr erneut einen Bilanz-
fehlbetrag aus, sinkt die Subvention um drei Prozent. Weist die Stadt in der Rech-
nung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention im Folgejahr 
um vier Prozent. 

Tritt in der Rechnung der Stadt direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subvention 
im Folgejahr um ein Prozent. Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach ei-
nem direkten Bilanzfehlbetrag erneut einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subven-
tion um drei Prozent. Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr weiterhin einen 
Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um vier Prozent.  

Sobald die Stadt in der Rechnung ein Eigenkapital von über 100 Millionen Franken 
ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

 
Referent zur Vorstellung der Weisung / Kommissionsminderheit Änderungsantrag zu 
Dispositivziffer 2 / Kommissionsmehrheit Änderungsantrag zu Dispositivziffer 3 und 
Schlussabstimmung:  
 
Stefan Urech (SVP): Das Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft (SIK-ISEA) hat 
verschiedene Aufgaben. Im Zentrum steht aber das Kunstarchiv. Beim Kunstarchiv geht 
es um das Sammeln, Erschliessen und Bereitstellen von Informationen zu Künstlern. 
Das SIK-ISEA macht das sowohl analog als auch digital auf ihrer Website. Es handelt 
sich bei den Künstlern um grosse Künstler wie Ferdinand Hodler, aber auch um unbe-
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kannte, junge Künstlerinnen und Künstler. Ein immer grösserer Teil des Archivs steht on-
line unter sikart.ch zur Verfügung. Zudem wird im Bereich der Schweizer Kunst ge-
forscht, publiziert und auch vermittelt. Das SIK-ISEA hat ein Budget von 7,9 Millionen 
Franken. Der Eigenfinanzierungsgrad beträgt beachtliche 40 Prozent. Das liegt nicht zu-
letzt daran, dass sie durch ihre angebotenen Dienstleistungen auch Geld einnehmen. 
Der Rest des Budgets wird vom Bund mit 2,8 Millionen Franken, vom Kanton mit 1,1 Mil-
lionen Franken und der Stadt mit 230 000 Franken übernommen. Die Stadt beteiligt sich 
seit 64 Jahren – nicht zuletzt, weil die Institution stark in Zürich verankert ist. Das zeigt 
sich beispielsweise auch in den Beratungsgesprächen für Künstlerinnen und Künstler. 
Letztes Jahr wurden 67 solche Gespräche durchgeführt, davon wurde ein Drittel mit 
Künstlerinnen und Künstlern aus der Stadt geführt. Die Kommission stellte insbesondere 
Nachfragen zur denkmalgeschützten Villa Bleuler, die für viel Geld saniert werden muss 
und Fragen zur Digitalisierung. Das SIK-ISEA versprach uns, den Bestand weiterhin zu 
digitalisieren. Da unsere Fragen zu unserer Zufriedenheit beantwortet wurden, empfiehlt 
Ihnen die einstimmige Kommission, die Beiträge auch für die nächsten Jahre wieder zu-
zustellen. Die Debatte über die Rasenmäher müssen wir nicht jedes Mal wieder führen. 
Sie kennen die Argumente. 
 
Weitere Wortmeldung: 
 
Maya Kägi Götz (SP): Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen das Online-Lexikon der 
SIK-ISEA ans Herz zu legen. Die SP unterstützt die Weisung selbstverständlich. 
 
 
Änderungsantrag zu Dispositivziffer 2 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungs- 
antrags. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt Streichung der Dispositivziffer 2 (Die Disposi-
tivziffer 3 wird zu Dispositivziffer 2). 
 

Mehrheit: Urs Riklin (Grüne), Referent; Judith Boppart (SP) i. V. von Ursula Näf (SP), Sarah  
Breitenstein (SP), Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Natalie Eberle (AL), Isabel Garcia (GLP), 
Simone Hofer Frei (GLP), Mark Richli (SP) 

Minderheit: Präsident Stefan Urech (SVP), Referent; Vizepräsidentin Yasmine Bourgeois (FDP),  
Roger Bartholdi (SVP), Christian Huser (FDP) 

Abwesend: Maya Kägi Götz (SP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 82 gegen 33 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
 
 
 
 



 

3 / 4 

 

 

Änderungsantrag zu Dispositivziffer 3 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungs- 
antrags. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt Streichung der Dispositivziffer 3. 
 

Mehrheit: Präsident Stefan Urech (SVP), Referent; Vizepräsidentin Yasmine Bourgeois (FDP),  
Roger Bartholdi (SVP), Judith Boppart (SP) i. V. von Ursula Näf (SP), Sarah Breitenstein 
(SP), Isabel Garcia (GLP), Simone Hofer Frei (GLP), Christian Huser (FDP), Mark Richli 
(SP) 

Minderheit: Urs Riklin (Grüne), Referent; Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Natalie Eberle (AL) 
Abwesend: Maya Kägi Götz (SP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 90 gegen 23 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Schlussabstimmung über die Dispositivziffern 1–3 
 
Die SK PRD/SSD beantragt Zustimmung zu den Dispositivziffern 1–3. 
 

Zustimmung: Präsident Stefan Urech (SVP), Referent; Vizepräsidentin Yasmine Bourgeois (FDP),  
Roger Bartholdi (SVP), Judith Boppart (SP) i. V. von Ursula Näf (SP), Sarah Breitenstein 
(SP), Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Natalie Eberle (AL), Isabel Garcia (GLP), Simone Hofer 
Frei (GLP), Christian Huser (FDP), Mark Richli (SP), Urs Riklin (Grüne) 

Abwesend: Maya Kägi Götz (SP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der SK PRD/SSD mit 113 gegen 0 Stimmen (bei 0 Enthal-
tungen) zu. 
 
 
Damit ist in Übereinstimmung mit dem Stadtrat beschlossen: 
 
1. Dem SIK-ISEA wird für die Jahre 2021–2024 ein wiederkehrender Betriebsbeitrag 

von Fr. 231 000.– pro Jahr bewilligt. 

2. Der Beitrag wird jährlich der Teuerung angepasst. Massgebend ist der Zürcher In-
dex der Konsumentenpreise (als Basis gilt der höhere der beiden Werte von Dezem-
ber 2010 und Dezember 2020). Eine negative Jahresteuerung führt nicht zu einer 
Beitragsreduktion, wird aber in den Folgejahren mit positiven Indexwerten verrech-
net. Weist die letzte städtische Jahresrechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, kann der 
Stadtrat ganz oder teilweise auf die Anpassung verzichten. 

3. Weist die Stadt in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen 
Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um ein Prozent. Weist die Stadt da-
nach in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention im Folgejahr 
um zwei Prozent. Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr erneut einen Bilanz-
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fehlbetrag aus, sinkt die Subvention um drei Prozent. Weist die Stadt in der Rech-
nung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention im Folgejahr 
um vier Prozent. 

Tritt in der Rechnung der Stadt direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subvention 
im Folgejahr um ein Prozent. Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach ei-
nem direkten Bilanzfehlbetrag erneut einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subven-
tion um drei Prozent. Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr weiterhin einen 
Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um vier Prozent.  

Sobald die Stadt in der Rechnung ein Eigenkapital von über 100 Millionen Franken 
ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

 
Mitteilung an den Stadtrat und amtliche Publikation am 23. Dezember 2020 gemäss 
Art. 12 der Gemeindeordnung (Ablauf der Referendumsfrist: 22. Februar 2021) 

 
 
 
Im Namen des Gemeinderats 
 
 
Präsidium 
 
 
Sekretariat 


